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In früheren Jährhundelien waren Zinngießer in allen Städten und größeren Dörfern ansässig. 
Sie stellten rur den Bedarf in der näheren Umgebung <!-llesan Geschirr her, was gebraucht 
wurde: Schüsseln und feHer, Terrinen, Kaffee- und Teekannen, Wärmflaschen, Nachttöpfe, 
Trinkgefaße und Maßkannen, Leuchter, Pfeffer- und Salzstreuer usw. usw. Erst im Laufe des 
19. Jahrhunderts konnte sich allmählich das bessere Porzellan nach und nach durchsetzen. 

Zinn selbst ist ein weiches Metall und wurde stets als Mischung gegossen. Dem Zinn wurde 
aus praktischen und aus Köstenglünden meist das billigere; aber giftige Blei zugesetzt. Bei allen 
Geräten, die mit Speisen und Getränken in Berührung kamen, war durch die Obrigkeit vorge
schrieben, wie hoch der Bleigehalt einer Legierung sein dudte. Dementsprechend wurde jedes 
gegossene neue Teil mit Stempeln versehen, die der Qualitätsstufe entsprechend unterschiedlich 
waren. Meist wurde bei der Herstellung neuer Zinnteile vom Meister auch altes ZinngeschilT, 
das beschädigt war oder das die Kunden aus anderen Gründen in Zahlung gaben, in die Mi
schung mit eingeschmolzen. Auch aus diesem Grunde war stets vor dem Guß die Prüfung des 
Bleigehaltes erforderlich. 

Eine eigentlich ganz normale klei
ne Balkenwaage wird dUrch die dazu
gehörigen runden Probiergewichte, 
die Form zum Gießen weiterer Pro
biergewichte sowie durch die Ge
brauchsanweisung (Abb. 5) und die 
gesetzlichen Bestimmungen (Abb. 6) 
zu einer "Zinnprobirwaage" (Abb. 1, 
2 und 3). Die hier vorgest'ellte gesetz
liche Verordnung ist möglicherweise 
das letzte Gesetz (und heute noch 
gültig?), das fur Zinngießer von Be
deutung war. Heute wird Zinn nur 
noch rur Dekorationsgegenstände 
verarbeitet und unterliegt dabei ver
mutlich keiner Kontrolle des Bleige
haltes mehr. 

Nach der Beschreibung der "Zinn- . 
probirwaage" wurden Probestücke bis 
50 % Bleigehalt mitgeliefert, jedoch 
gehen die wirklich vorhandenen Pro
begewichte sogar bis 60 % Bleigehalt. 
Vermutlich kam es vor, dass auch 
diese Gewichte bei den ersten Proben 
schon einmal benötigt wurden. Ein 
weiteres mitgeliefelies · Probegewicht 
ist eingekratzt mit "B" bezeichnet und 
dies steht wohl rur ein Probestück AM. 1.' G1.~fgestellte Probierwaage; der Kasten aus 
komplett aus Blei. Noch ein weiteres Ahornholz haI die Maße 195 x 107 x 34 mm 
Gewichtchen befand sich bei der Waage, das nach dem eingeritzten Datum am 24.10.1940 ver
mutlich vom Benutzer der Waage gegossen wurde und die Notierung ,,55-60" (Prozent Blei) 
zeigt. 
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Die Form für die Probegewichte besteht aus zwei Teilen. Diese tragen im Metall die Zahl 
4079, zusätzlich ist in die glatte Form ein "A" und in die mit den Rillen ein "B" eingeschlagen. 

Abb. 2. Zum Gießen von Probegewichten müssen 
die 2 Teile der Form zlisammengedrfickt 
und fixiert werden 

Abb. 3: Eine Seite der Form ist glatt, die 
Unterseite der Form hat Rillen zum 
Schutz vor Veränderungen an den 
Gewichten 

Um die Genauigkeit der Probegewichte zu erkennen, habe ich sie gewogen. Dabei sieht man, 
dass die Sprünge nach oben bei den einzelnen Gewichten recht unterschiedlich verlaufen, näm
lich von 0,15 g bis 0,28 g. Aber immerhin, es geht immer aufwärts mit der Masse. 

Alle Probegewichte haben - durch die Eingussöffnung für das Gemisch - eine kleine Stelle 
in der Rundung, die von Hand "beigefeilt" wurde. Auch dadurch können kleine Gewichtsabwei

, chungen bedingt sein. 

Auflistung der Masse der Probegewichte: 

Anteil Masse 
Blei in % mg 

0 8,27 

5 8,45 

10 8,62 

15 8,77 

20 8,97 

25 9,12 

30 9,31 

35 9,47 

40 9,72 

45 9,88 

50 10, 12 

55 10,34 

60 10,62 

B 11 ,67 

55-60 10,30 

Abb. 4: Die Probegewichte haben einen 0 von 27 mm und eine Dicke von 2 mm 
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eARL BAUER 
MüNCHEN 

lSejchenbacbst,raSije I th.... 
19 Fre.~tra88A ,. 
Fabrikation und Lager 

aller Zinngiesser· Werkzeuge 
Charnier-, Deckel- und Krücken-Formen, 

glatte und fein ciselirte, 
Anguss-Formen, . 

Polirstiihle·und Achatsteine, 
Stech- und Schabmeisel, Zjehklingen, 

Gravirstichet ' , 
Ausgusslöffel, Oelabziehsteine, 

MUnchener Slcasfellen. 

<...€?- Englisilhe Zinn fellen. ~ 

Drehbänk.e 
mit Schwungrad- und Fuss-Betrieb. 

etc, ete. 

Zur genauen Feststellung des Fcillzinngehalles einer Zinncomposition habe ich den oben 
gezeichneten Apparat construirt. Derselbe besteht aus einer sehr empfindlichen Waage mit Stativ 
auf Holzkasten, einer Gussform und 10 Zinngewichten. 

Um nun eine Zinncomposition auf ihren Bleigahalt zu prüfen, giesse man ein Probestück 
in die zuvor stal'k erwärmte Form. Danach lege man diesen Probeguss auf die Waagschale 
und constatire, mit welchem der 10 Gewichte das Probestück übereinstimmt. Die auf dem betr. 
Gewicht angegebene Zahl bestimmt dann genau den Bleigehalt nach 100 Theilen d. h. kommt 
das Gewicht des Pl'obegusses dem des mit 5 bezeichneten Zinngewichtes gleich, so enthält der 

Guss . 5 Ofo Blei und ebenso bei 10, 15 u. s. w. bis 50 . 

. Der Preis der completten Waage stellt sich auf Mld.8.-. 

Gesetz betr. den Verkehr mit blei- und zinkhaitigen Gegenständen 
siehe umstehend. 

Abb. 5.' Beschreibung und Gebrauchsanweisung der Probierwaage 
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betr. den Verkehr mit blei- und zinkhaltigen Gegenständen 

vorn 25. Juni ~BB7-

§ 1 Efs-, Trink- und Kochgeschirr sowie Flüssig
• keitsmaafse dürfen nicht 

1. ganz oder theilweise aus Blei oder einer in 100 
Gewichtstheilen mehr als 10 Gewichtstheile Blei 

enthaltenen Metalllegirung herges tellt, 

2. an der Innenseite mit einer in 100 Gewichtstheilen 
mehr als einen Gewichtstheil Blei enthaltenden 
Metalllegirung verzinnt oder mit einer in 100 Ge
wichtstheilen mehr als 10 Gewichtstheile Blei ent
haltenden Meta111egirung geläthet, 

3 . mit Email oder Glasur versehen sein, welche bei 
halbstündigem Kochen mit einem in WO GewiehL,
theilen 4 Gewichtstheile Essigsäure enthallenden 
Essig an den letzteren Blei abgeben. 
Auf Geschirre und FlüssigkeiL~maafse aus hleifreiem 

Britanniametall findet die Vorschrift in Ziffer 2 betreffs 

des Lothes nicht Anwendung. 
Zur Herstellung von Druckvorrichtungen zum Aus

schank von Bier, sowie von Syphons für kohlensäurc
haltige Getränke und von Melalllheilen für Kindersaug

flaschen dürfen nur Metalllegirungen verwendet werden, 
welche in 100 Gewichtstheilen nicht mehr als einen 

Gewichtstheil Blei enthalten. 
2 Zur Herstellung von Mundstücken für Saug

• flaschen, Saugringen und Warzenhütchen darf 
blei- oder zinkhaItiger Kautschuk nicht verwendet sein. 

Zur Herstellung von Trinkbechern und von Spiel
waaren, mit Ausnahme der massiven Bälle, darf blei
haltiger Kautschuk nicht verwendet sein. 

Zu Leitungen für Bier, Wein oder Essig dürfen 
bleihaltige Kautschukschläuche nicht verwendet wcrden. 
3 Geschirre und GefriCse zur Verfertigung von Ge

• tränken und Fruchtsäften dürfen in derjenigen 
Theilen, welche bei dem bestimmungsgemäfsen odcr 
vorauszusehenden Gebrauche mit dem Inhalt in un-

mittelbare Berührung kommen, nicht den Vorschriften 
des § 1 zuwider hergestellt sein. 

Konservenbüchsen müssen auf der Innenseite den 
Bedingungen des § 1 entsprechend hergestellt sein. 

Zur Aufbewahrung von Getränken dürfen Gerarse 
nicht verwendet sein, in welchen sich Rückstände von 

Abb. 6: der Gesetzestext von 1887 
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bleihaItigern Schrote befinden. Zur Packung von Schnupf
und Kautabak, sowie Käse dürfen Metallfolien nicht 
verwendet sein, welche in 100 Gewichtstheilen mehr 
als einen Gewichtstheil Blei enthalten. 
4 Mit Geldstrafe bis zu einhundertfünfzig 

• oder mit Haft wird bestraft : 
Mark 

1. wer Gegenstände der im § 1, § 2 Absatz 1 und 2, 
§ 3 Absatz 1 und 2 bezeichneten Art den daselbst 
getroffenen Bestimmungen zuwider gewerbsmäfsig 
herstellt; 

2. wer Gegenstände, welche den Bestimmungen im 
§ 1, § 2 Absatz 1 und 2 und § 3 zuwider her
gestellt, aufbewahrt oder verpackt sind, gewerbs
mä fsig verkauft oder feilhält; 

3. wer Druckvorrichtungen, welche den Vorschriften 
im § 1 Absatz 3 nicht entsprechen, zum Aus
schank von Bier oder bleihaltige Schläuche zur 
Leitung von Bier, Wein oder Essig gewerbsmäfsig 
.verwendet. 

5 Gleiche Strafe trifft denjenigen, welcher zur 
• Verfertigung von Nahrungs- und Genufsmitteln 

bestimmte Mühlsteine unter Verwendung von Blei oder 

bleihaltigen Stoffen an der Mahlfläche herstellt oder 
derartig hergestellte Mühlsteine zur Verfertigung von 

Nahrungs- oder Genufsmitteln verwendet. 
6. Neben der in den §§ 4 und 5 vorgesehenen 

Strafe kann auf Einziehung der Gegenstände, 
welche den betreffenden Vorschriften zuwider her-
gestellt, verkauft, feilgehalten oder verwendet sind, 
sowie der vorschriftswidrig hergestell ten Mühlsteine 
erkannt werden. 

Ist die Verfolgung oder Verurtheilung einer be
stimmten Person nicht ausführbar, so kann auf die 
Einziehung selbständig erkannt werden. 
7. Die Vorschriften des Gesetzes, betreffend den 

Verkehr mit Nahrungsmitteln, Genufsmitteln und 
Gebrauchsgegenständen, vom 14. Mai 1879 ( Reichs
Gesetzbl. S.145) bleiben unberührt. Die Vorschriften 
in den §§ 16,17 desselben finden auch bei Zuwider
handlungen gegen die Vorschriften des gegenwärtigen 
Gesetzes Anwendung. 

8. Dieses Gesetz tritt am 1. Oktober 1888 in Kraft. 



Auf der von der Firma Carl Bauer in München mit der Waage gelieferten Gebrauchsanwei
sung (Abb. 5) befindet sich rückseitig ein alter Stempel abdruck vom Wappen der süddeutschen 
Zinngießer. Die vergrößert dargestellte Abbildung 7 ist im Original 35 mm hoch und 28 mm 
breit. Darauf sieht man ein Mörserrohr, eine Glocke, eine Kanne und einen Krug. 

Im norddeutschen Raum enthielt das Wappen der Zinngießer eine Weinkanne und das Stadt
wappen. Ein solches Siegel von 1628 ist in Celle erhalten (Abb. 8).1 

Sitgtl der Ctlltr Zinngitptr. 1628 
BOl1J4nn-Multum Ctllt 

Abb. 7: das süddeutsche Siegel der Zinngießer Abb. 8: das norddeutsche Siegel der Zinngießer 

Hier ein Auszug aus einem Buch von 1761 2
, in dem uns in alter Sprache und Denkweise die 

Probe des Zinngießers vor dem Gusse klar gemacht wird: 

"ßinngieffer paben, fo alL reben, eben fo\t)O~l, alß ber @)Uber- unb ®o{barbetter tpren Sj)robtrftetn ober 
ipre @)tceirf)nabel.n, um fid) uon ber ®l'tte ber B tnne au ubeqeugen im ®ebraurf)c, unb bie IDeCdcbettung 
ber Binm ift 9ter eben fo INnig eine ber btoffen m3iUt'tr tmißgegebne @)arf)e. ~rf) muß benmad) \)on ber 
Binnl)robe an fiet) reben. @)o Mt bel' ßingieffer a(fo fein Sj)robcain gieffen tuit, ober d{teß eingefaufteß 
ucrfd>milat, ober ben ®epalt bcr Bione ltbcr~atl~t untccfud)en muß, um auf feine barauß gegoj'fne 
tl'toftige m3aare, mit ,mcrficl)crung baG ·~robc3dd)en aUffd)lagen au fonnen, unb baß ®etuilTcn mit ber 
midytigfeit offentlid) öltr @)c~alL aufaufte((en; fo gieffet berfe{bt' aUllor aUeactt erft feine Sj)wben au~, in 
getuiffe S))robicftdne, unb er untccfud)t fein Bin nael) ber @)d)lllece biefer ~inguffe, unb ntd)t, tuie ber 
®olbfd)mib, bloß burcl) baß llHf!'ttecifd)c ®cnc~te ber @ltceidynabeln. 

:3Jie S))cobicftcine finb amcen parte, etlua einen Bol (ange, fd)I\H\r3licge, au {angen IDimffen gefd)nitne 
@)d)iefccfteine, beibc Mn gtetd)cc ®coffe. ffi?an llerfcrtigt ficlJ aud) bißtueilen, ftat ber @iteine bergldd)en 
Sj)robel.llatten llon WZcffing, luc1c~e fid) nid)t fobalb, alß ber @)cpieferftein abnua3cn, eine ftactere 
~rmann\lng llcctcagen, unb mit grilffecer ~cei~cit uon ber Sj)robcnlmffe aufammengefd)robcn luerben 
tonnen. :3Jie ftcinccnen finb bemnaclJ altmn Utnglidye, gteid)groffe, a{ß 31t>0 ~d{ftcn genau 
aufammenfd)licffcnbe ID3ilCfc1, bacuntcl' ber eine m3itrfel, mitten auf feiner Oberf(ddye, eine fLad)runbe 
(nal.lfformigc) aUGgcbre~tc IDcrtiefung bCfiWt, \llc(c~e fic~ gegen ben manb beß m3ucfelß in eine aarte 
@ießrinnc 3Unt ®ieffen, unb in eine noc~ aartece ~,cbencinne enNgt, \t>eld)e auß bem eingegoffnen lJeiffen 
Binm, bie SUft, a(ß ein flcinec @)d)orftcin ~ccaußf{llJren muß. :3Jic Bingieffcr bcepen ftel) biefe eine ~atfte 
feU'ft auß; bel' anbre @)tein\ut'trfcl ift grat, o~ne ·mmicfung, ober minnen, unb biettt, ben Mcpergepettben 
ubetal genau au bCbcffen, unb beffen ~iefc, a(6 eine flad)e @ittirac llotfomtnen au llerfd)Heffen. 

mad)bem man biefe @)d)iefcc anß ~cllec grfeat, unb 3ietnHd) ~eiß luerbcn laffen; fo fd)r,ulbet man fie in 
ber ttetncn S))reffe feftc aufatnntrn. ,~icr'llIf gicffct man fieb in Nefee Sj)robenform aUe folgcnbe 
'~robemaaue , luc{c\)rG gleicbfalll bie ®cluid)tcccl)fIl bcl' Bingicffec a" i'!Jeec m3agfd>a{e, Oblt>O'!Jl alle gleid) 
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gros finb, uorfteUen tonnen. ~~r erftes ®eltlid)td)en gieffen fie in biefe @:)teine aus einem ' ~eta1flum~en, 

Itleld)er 1 5j)funb Bin unb 1 5j)funb §Blei, aUes ItlO~l burd) einanber gefd)molaen, ent~,Ht. ~ft es in ber 
@:)teinform falt, fo fcf)neiben fie ben ®iesaaHen uon biefem tleinen ~a~fd)en, bas gar nic~t ~ol ift, ab, 
unb beaeid)nen cs mit ber ~ummer 1. lDas alueite ®cltlid)td)en befte~t aus einem ~engfel uon 2 
5j)funben Bin unb 1 5j)funbe §Blei; man bcaeid)net fold)cs mit ~. 2. @:)o fe3t man beftdnbig 3U ber 
Itlad)fenben 5j)funbenaa( bes Binnes, iebeqeit 1 5j)funb §Blei au. lDa5; 3e~nte ®eltlid)td)en ift ein 
gleid)groffes ~a~fd)en , aber aus 10 5j)funben Binn unb 1 5j)funbe §Blei 3ufammengefeat, unb baG 
berHnfd)e 5j)robeain, bcm ~n~alte ber merorbnungcn 3U folge. lDa5 ~ erfte ~engfel luirb auc~ 

altltWHmbigcG; bie ae~nte ~lLt1imer eHf~ft'lnbiges Bin genant. ,f>ierauf folgt in ber ~ein~eit bes Binnes 
bie 5j)robe beG englifcf)cn, luelcf)e gar nicf)tG uom bleiifrf)cn an fic~ ~aben mUG, unb man bct'tftet biefem 
®eltlid)td)en, IUclcf)eG luie bie fecf)3e~nlotige @:)Hberftceic~nabe( ben ~oc~rten ®e~alt ber meinigfeit angibt, 
ben @:)tem~el eineG ftc~cnben unb blarcnben ~ngclG auf. @:)old)ergeftalt ~at man nun dlf runblid)e 
®eltlid)tcf)en uon Binne, aUe uon glfid)cr ®roffc, ooen im f(ac()cn lDurd)meffer groffer, alG unten am 
runben §Boben, uoc fid), mit Itleld)en man alleG uortommcnbe Bin im ®roffen unterfuc~en tann. 

Unb nun ift man erft im @:)tanbe, eine rid)tigc Binj)robc an3uftellen. @:)d)melact alfo euren groffen 
monat uon Binne, lucld)eG i~r 3U ®efd)irren ucrarbeitcn ItlOUet, im Jteffcl, fcf)o~fet bauon, Itlenn es bmitG 
red)t ~eiG fHeffet, ein luenig mit bem ~anbloffcl ~mutG, unb gieffet biefeG in bie erltldrmte unb 
aUfammengefd)robne, fura befd)riebene 5j)robirfteine aUG, (benn man mUG ~iequ eben bie @:)teine nemen, 
lueld)e bie obigen eHf 5j)robegeltlid)terd)en ~ergaben ; ) fd)neibet , luenn baG eingegoffne Bin talt geltlorben, 
nad) aUfgefd)robner @:)tcinform, bie ®ieGaa~fen be~utfal1l bauon. ßeget eure 5j)robe in eine, unb erft ein 
ltbereinftimmigeG, uon ben cilf ®eluid)td)en auf bie anbre @:)cf)ale einer ®olbltlage; feaaen bcibe fic~ inG 
®leid)geltlid)te, fo luiffct i~r , bap ber ®e~alt beiber einerlei ift, unb i~r Itliffet fogleid) aUG ber 
@:)tem~clnummer eureG ®egengcltlicf)t6, luie uicl §Blei in CIlrem unterfud)ten Binne fteft. ~ft euer Bin 
leid)tltliclytiger, a16 bie 5j)robenummer, fo ift e6 bCffcr , reiner, ainreicf)er unb lueniger blelircf). m3iegt eG 
fd)ltlem, luegen be6 §Blci3ufa33c6, alG eure Sj)robcgcluid)tcr, fo ift folcf)C6 fd)led)ter unb armer; unb f01gHd) 
ift ein Bin alle3eit bcfto reicly~a1tiger, ie uielpfitnbigcr man eG nent. ~it biefen 5j)roben mus ein 

, Bingieffer genau unb uorficf)tig uerfaren, um bei bem :Duartalbefud)e, luefclycn ber Ultmeifter nebft bem 
~ungmeifter bei i~m ablegt, unb luDbei cr i~m 3uglcicf) bic Binnprobe uon feinem uerfd)mcl3tcn unb 
uerarbeiteten Binne abforbert, lucld)c man nacf)gc~cn6 im uerfamleten ®cluerte burd) bie ~ufterung 
ge~en IMt, geltliffcn~aft unb luo~l 3U befte~en." 

Die hier vorgestellte Probierwaage für Zinn von 1887 entspricht vermutlich der letzten ge
setzlichen Verordnung zu diesem Thema. Das Zinngießerhandwerk war Ende des 19. Jh. schon 
sehr stark zurückgegangen. Die Zinn probe hatte aber eine Jahrhunderte lange Tradition. In dem 
Buch von Kohlmann3 über das Zinngießerhandwerk sind 4 Probegewichte abgebildet, die sich 
im Landesmuseum Oldenburg befinden und die den vier Bremer - und auch für Oldenburg gül
tigen - Zinnsorten im 18 . Jh. entsprechen: 

1. Englisches Zinn 
2. Kron-Zinn 
3. Klar-Zinn (Vollgut) 
4. Mankgut (Halbgut) 

100 Pfund Zinn und 1 Pfund Kupfer 
15 Pfund Zinn und 1 Pfund Blei 
5 Pfund Zinn und 1 Pfund Blei 
2 Y2 Pfund Zinn und 1 Pfund Blei 

Entsprechend den Vorschriften zur Kennzeichnung der Zinngeräte sind auch die Probege
wichte gestempelt. Es würde hier zu weit fuhren, auf die vielen unterschiedlichen Stempelungen 
beim Zinn näher einzugehen. Aber alle Zinnteile unterlagen früher einer genauen Kontrolle und 
tragen daher alle Stempelmarken, die eine Identifizierung der Meister, der Herstellungsorte und 
der Qualitätsstufe ermöglichen. Dies ist fur Sammler und Historiker sehr hilfreich. 

Viele Zinn maße wurden entsprechend früheren Gepflogenheiten mit dem Datum des Geset
zes versehen - hier 25. Juni 1887 - oder mit der Jahreszahl, ab der das Gesetz Gültigkeit hatte 
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Abb. 9 -12: Unterseite von Zinnmaßen. die dem Gesetz von 1887 entsprechen 

- hier 1888. Dieses diente der Verkaufsfirma als Argument, dass ihre Artikel dem neu esten Ge
setz entsprachen. Eine gesetzliche Vorschrift waren diese Angaben offensichtlich nicht, da sie 
sonst einheitlich wären . Manche Hersteller gaben z. B. nur das Mischungsverhältnis an Zinn und 
Blei an, nämlich 90/10. Geeichte Zinnmaße waren wohl die noch am längsten .benutzten Zinn
Geräte. Die Maße wurden für den öffentlichen Verkauf geeicht und vorwiegend in Gaststätten 
und Lebensmittel-Geschäften verwendet. Bei einer Durchsicht meiner Zinnmaße stellte ich als 
späteste Jahreszahl einer Nacheichung das Jahr 1962 fest. Vermutlich gibt es aber auch noch 
später geeichte Zinnmaße. Jedenfalls wurden sehr viele Maße aus Zinn noch nach dem 2. Welt
krieg geeicht, weil sie halt noch im Gebrauch waren und neue Maße aus anderem Material bzw. 
andere Verpackungseinheiten fur Getränke erst allmählich üblich wurden. 

Es gibt sehr viele Bücher über historisches Zinn, worin die Herstellermarken, Stadtmarken, 
Qualitätsbestimmungen usw. behandelt werden . Es zeigt uns, dass die Zinngießer seit Jahrhun
derten in gleicher Weise bei der Qualitätsprüfung mit der Waage vorgingen. 

Immer wieder hÖlt man die Geschichte, dass das römische Weltreich zugrunde gegangen ist, 
weil wegen des hohen Bleigehaltes in den Wasserleitungen und Gebrauchsgegenständen viele 
Bewohner an Bleivergiftung gestorben seien . Doch diese Geschichte gehört wohl ins Reich der 
Fabel. 
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